
Anfrage der LAbg. Dr. Sabine Scheffknecht PhD, NEOS 

 
 

Herrn Landeshauptmann Mag. Markus Wallner 

Landhaus 

6900 Bregenz 

 

Bregenz, am 22.10.2018 

 

Anfrage gem. § 54 der GO des Vorarlberger Landtages: 
Agrargemeinschaften – Warum nimmt die Landesregierung ihre Verantwortung 
nicht wahr? 

 

Sehr geehrter Herr Landeshauptmann, 

Ein Urteil des Verfassungsgerichtshofes (GZ B464/07) brachte wohl so manche Mit-
glieder von Agrargemeinschaften in Vorarlberg ordentlich ins Schwitzen. Der VfGH 
stellte fest, dass die Agrargemeinschaften nicht die Eigentümer_innen dieser Ge-
meindegüter sind, sondern diese lediglich verwalten. Somit wären diese Gemeinde-
güter Eigentum der Gemeinden, wobei den Gemeinden der Substanzwert der Ge-
meindegüter zustehen würde. 

In Tirol hatte dieses VfGH-Urteil weitreichende Konsequenzen und führte zu umfang-
reichen Gesetzesänderungen, um dem Urteil gerecht zu werden. Aus diesem Grund 
wurden auch Anteile dieser Agrargemeinschaften an die Gemeinden übertragen. Die 
Situation in Vorarlberg ist nicht dieselbe wie in Tirol, weil die Gemeinden in Vorarl-
berg teilweise ein Mitspracherecht hatten bzw. erhielten und auch teilweise Anteile 
der Agrargemeinschaften erhielten. Trotzdem ist es höchstfraglich, ob diese Kom-
promiss-Lösungen dem VfGH-Urteil gerecht werden, oder ob es sich hierbei um "fau-
le Kompromisse" handelt. 

Spannend ist jedenfalls, dass das Land Vorarlberg keine entscheidende Rolle in der 
Umsetzung des Urteiles eingenommen hat. In einer Anfragebeantwortung (GZ 
29.02.343) verwies der damalige Landesrat Ing. Erich Schwärzler auf die Arbeit einer 
Arbeitsgruppe mit Vertreter_innen des Gemeindeverbandes, der Landwirtschafts-
kammer, des Föderalismusinstitutes, der Agrarbezirksbehörde sowie der Landwirt-
schaftsabteilung des Landes. Diese hätte Erkenntnisse für mögliche gesetzliche 
Konsequenzen liefern und damit für Rechtssicherheit für Gemeinden und Agrarge-
meinschaften sorgen sollen. 

Es ist davon auszugehen, dass diese Arbeitsgruppe einen Abschlussbericht angefer-
tigt haben müsste. Doch ob es einen solchen tatsächlich gibt und dieser gar öffent-
lich ist, ist nicht bekannt. Das passt sehr gut in das Bild, das sich schlussendlich in 
der Umsetzung dieses VfGH-Urteils gezeigt hat: Das Land hat sich aus der Verant-
wortung genommen und die Verantwortung auf die Gemeinden abgeschoben. 

Einige Jahre später überreichten die Bürgermeister der Gemeinden Rankweil und 
Zwischenwasser gemeinsam die Petition „Erlassung eines Gesetzes für Gemeinde-
gut mit Nutzungsrechten“ (28.01.05). Der darin enthaltenen Aufforderung einer ge-
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setzlichen Regelung wurde offensichtlich nie nachgekommen. Die in dieser Petition 
beschriebenen Probleme blieben damit wohl aufrecht. Die einzige Folge dieser Peti-
tion scheint die kurze Aussprache im Rahmen des Landwirtschaftsausschusses vom 
2.11.2011 gewesen zu sein. 

Vor diesem Hintergrund stellen wir hiermit gemäß § 54 der Geschäftsordnung des 
Vorarlberger Landtages folgende 

ANFRAGE 

1. Wie viele Agrargemeinschaften bzw. -Genossenschaften – mit Nutzungsberech-
tigten – gibt es in Vorarlberg? (Bitte um Auflistung) 

2. Aufgrund welcher rechtlichen Basis wurden diese gegründet? 

3. Wie viele der 31 Agrargemeinschaften, die lt. Anfragebeantwortung 29.01.343 
dafür in Frage kamen, waren vom Urteil des VfGH tatsächlich betroffen? (Bitte um 
Auflistung der jeweiligen Agrargemeinschaften) 

4. Wie viele Nutzungsberechtigte gibt es in diesen vom Urteil des VfGH erfassten 
Agrargemeinschaften? (Bitte um Übermittlung der Anzahl an Nutzungsberechtig-
ten für jede Agrargemeinschaft für die Jahre 1970, 1980, 1990, 2000, 2005, 2010, 
2015 und 2018) 

5. Wie viel Grundfläche, der vom VfGH-Urteil umfassten Agrargemeinschaften, ent-
fiel dabei auf 

a. Flurgebiete/Waldgebiete? 

b. Agrarflächen? 

c. Sonstiges? (Bitte um Bekanntgabe der Nutzung) 

6. In welchem Zeitraum tagte die eingesetzte Arbeitsgruppe zur Besprechung der 
möglichen Folgen des VfGH-Urteils? 

7. Wer war Mitglied dieser Arbeitsgruppe? 

8. Welche Erkenntnisse wurden aus der Arbeitsgruppe abgeleitet? 

9. Gab es einen Endbericht dieser Arbeitsgruppe, oder andere Dokumente, die die 
Erkenntnisse abschließend zusammenfassen? 

a. Wenn ja, bitte um Zusendung! 

b. Wenn ja, wurde dieser veröffentlicht bzw. öffentlich behandelt? Wann ja, 
wann und wo? 

c. Wenn ja, inwiefern wurde sichergestellt, dass die Gemeinden und Agrar-
gemeinschaften im Sinne dieses Endberichtes das Urteil des VfGH umge-
setzt haben? (Bitte um Ausführung für jede einzelne Agrargemeinschaft) 

d. Wenn nein, weshalb nicht? 

10. Wieso wurde in Vorarlberg keine gesetzliche Änderung vorgenommen, um dem 
VfGH-Urteil zu entsprechen? 

 

 

 



 

11. Wurde der Petition „Erlassung eines Gesetzes für Gemeindegut mit Nutzungs-
rechten“ (28.01.05) bisher in irgendeiner Weise entsprochen? 

a. Wenn ja, wie? 

b. Wenn nein, weshalb nicht? 

12. Welche Erkenntnisse wurden von Seiten der Landesregierung im Rahmen des 
Tagesordnungspunktes 7 der Sitzung des Landwirtschaftlichen Ausschusses vom 
2.11.2011 vorgebracht? 

 

Für die fristgerechte Beantwortung dieser Anfrage bedanken wir uns im Voraus! 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

 

LAbg. Dr. Sabine Scheffknecht PhD  

 

 



Beantwortet: 12.11.2018 – Zahl: 29.01.435 

 
 
 
 

Bregenz, am 12. November 2018 
 
Frau Fraktionsvorsitzende 
LAbg. Dr. Sabine Scheffknecht, PhD 
Landtagsfraktion – NEOS Vorarlberg 
Landhaus 
6901 Bregenz 
 
im Wege der Landtagsdirektion 
 
 
 
 
Betrifft: Agrargemeinschaften – Warum nimmt die Landesregierung ihre Verantwortung 

nicht wahr? 
Bezug: Ihre Anfrage vom 22.10.2018, Zl. 29.01.435 
Anlagen: - 2 - 
 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Fraktionsvorsitzende LAbg. Dr. Scheffknecht, 
 
 
zu Ihrer Anfrage gemäß § 54 der Geschäftsordnung des Vorarlberger Landtages nehme ich 
zuständigkeitshalber im Einvernehmen mit Frau Landesrätin Dr. Barbara Schöbi-Fink wie folgt 
Stellung: 
 
1. Wie viele Agrargemeinschaften bzw. -Genossenschaften – mit Nutzungsberechtigten – 

gibt es in Vorarlberg? (Bitte um Auflistung) 
 
Laut Auskunft der Abteilung Landwirtschaft und ländlicher Raum im Amt der 
Landesregierung ist davon auszugehen, dass von den bestehenden insgesamt ca. 450 
Agrargemeinschaften in Vorarlberg hier jene Agrargemeinschaften, die aus dem 
Gemeindegut hervorgegangen sind („Gemeindegutsagrargemeinschaften“), gemeint 
sind. Nach den vorliegenden Unterlagen sind dies folgende 30 Agrargemeinschaften: 
Altgemeinde Altenstadt, Bartholomäberg-Allmein, Beschling-Latz, Bludesch, Bürs, 
Dünserberg, Ebnit, Götzis, Innerbraz, Klaus, Mäder, Meiningen, Nenzing, Rankweil, Röns, 
Röthis, Schlins, Schnifis, Schnifisberg, Stallehr, St. Gerold, Stocklosungsfonds Ludesch, 
Sulz, Thüringen, Thüringerberg, Tisis, Tosters, Übersaxen, Weiler und Zwischenwasser. 
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2. Aufgrund welcher rechtlichen Basis wurden diese gegründet? 
 
Laut Information der Abteilung Landwirtschaft und ländlicher Raum im Amt der 
Landesregierung wurden diese Agrargemeinschaften aufgrund des § 35 des seinerzeit in 
Geltung stehenden Flurverfassungsgesetzes, LGBl. Nr. 4/1951, gebildet. 
 

3. Wie viele der 31 Agrargemeinschaften, die lt. Anfragebeantwortung 29.01.343 dafür in 
Frage kamen, waren vom Urteil des VfGH tatsächlich betroffen? (Bitte um Auflistung 
der jeweiligen Agrargemeinschaften) 
 
Laut Mitteilung der Abteilung Landwirtschaft und ländlicher Raum im Amt der 
Landesregierung waren 31 potenzielle Fälle im Blickfeld, die von einer im Herbst 2008 
eingerichteten Arbeitsgruppe im Hinblick auf mögliche Auswirkungen des VfGH-
Erkenntnisses beurteilt wurden. Die rechtliche Beurteilung erfolgte federführend von der 
Abteilung Gesetzgebung im Amt der Landesregierung. Ein Fall hat sich dabei als keine 
Agrargemeinschaft herausgestellt. Die 30 im Blickfeld befindlichen Agrargemeinschaften 
sind (wie bereits in der Antwort zur Frage 1. angeführt): Altgemeinde Altenstadt, 
Bartholomäberg-Allmein, Beschling-Latz, Bludesch, Bürs, Dünserberg, Ebnit, Götzis, 
Innerbraz, Klaus, Mäder, Meiningen, Nenzing, Rankweil, Röns, Röthis, Schlins, Schnifis, 
Schnifisberg, Stallehr, St. Gerold, Stocklosungsfonds Ludesch, Sulz, Thüringen, 
Thüringerberg, Tisis, Tosters, Übersaxen, Weiler und Zwischenwasser. 
Eine konkrete Betroffenheit dieser Agrargemeinschaften hätte allerdings nur dann 
vorgelegen, wenn es keine Vermögensauseinandersetzung zwischen Gemeinde und 
Agrargemeinschaft (insbesondere durch Hauptteilung)  gegeben hätte (siehe Antwort zur 
Frage 8.). 
 

4. Wie viele Nutzungsberechtigte gibt es in diesen vom Urteil des VfGH erfassten 
Agrargemeinschaften? (Bitte um Übermittlung der Anzahl an Nutzungsberechtigten für 
jede Agrargemeinschaft für die Jahre 1970, 1980, 1990, 2000, 2005, 2010, 2015 und 
2018) 
 
Laut Auskunft der Abteilung Landwirtschaft und ländlicher Raum im Amt der 
Landesregierung liegen landesseits aktuell keine Verzeichnisse über die 
Nutzungsberechtigten der im Blickfeld befindlichen Agrargemeinschaften vor. In der 
Beantwortung der Landtagsanfrage vom 10.09.2008 (Beilage 325/2008) wurde die Zahl 
der Nutzungsberechtigten dieser Agrargemeinschaften mit 6.703 Mitgliedern angegeben. 
Es kann davon ausgegangen werden, dass sich die Anzahl der Mitglieder dieser 
Agrargemeinschaften nicht wesentlich ändert und der Wert aus dem Jahr 2008 auch als 
aktuelle Größenordnung angesehen werden kann. 
 

5. Wie viel Grundfläche, der vom VfGH-Urteil umfassten Agrargemeinschaften, entfiel 
dabei auf 
a. Flurgebiete/Waldgebiete? 
b. Agrarflächen? 
c. Sonstiges? (Bitte um Bekanntgabe der Nutzung) 
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Laut Mitteilung der Abteilung Landwirtschaft und ländlicher Raum im Amt der 
Landesregierung sind in der angeschlossenen Tabelle (Anlage 1) die jeweiligen 
Flächennutzungen der 30 Agrargemeinschaften (in m²) aufgelistet (Grundbuchsstand 
31.03.2018). 
 

6. In welchem Zeitraum tagte die eingesetzte Arbeitsgruppe zur Besprechung der 
möglichen Folgen des VfGH-Urteils? 
 
Laut Information der Abteilung Landwirtschaft und ländlicher Raum im Amt der 
Landesregierung tagte die eingesetzte Arbeitsgruppe unter der gemeinsamen Leitung der 
Agrarbezirksbehörde Bregenz sowie der Abteilung Gesetzgebung im Amt der 
Landesregierung im Zeitraum vom 16.09.2008 bis 14.07.2009 insgesamt fünfzehnmal und 
führte eine Informationsveranstaltung wie folgt durch: 
a) Im Startgespräch vom 16.09.2008 (im Beisein der zuständigen Landesräte) wurden 

schwerpunktmäßig das VfGH-Erkenntnis Mieders, Erhebungsstand, Vorgangsweisen, 
Informationsfluss, Kommunikation und Austausch von Unterlagen behandelt. 

b) In der Sitzung vom 11.11.2008 wurden die Schwerpunktthemen Hauptteilung/ 
Regulierung, Kartenmaterial, GIS-Daten, Fallgruppen, Feedback, weitere 
Vorgangsweise usw. erörtert. 

c) In der Sitzung vom 04.12.2008 wurden die Schwerpunktthemen 
Arbeitsgruppenauftrag, Klärung der Frage der Substanzwerte, Trennung zwischen 
Hauptteilung und Regulierung, Ziel einer Hauptteilung und die Sichtung von 
Übereinkommen zwischen Gemeinden und der in Gründung befindlichen 
(Gemeindeguts)Agrargemeinschaften behandelt. 

d) In der Sitzung vom 16.12.2008 waren Schwerpunktthemen: Arbeitsaufträge, 
Substanzwerte und Kategorisierung der Agrargemeinschaften. 

e) In der Sitzung vom 13.01.2009 waren Schwerpunktthemen: Zuordnung der 
Agrargemeinschaften zu den einzelnen Kategorien, Beurteilung der Übereinkommen, 
Gemeindegut, Substanzwerte und weitere Vorgangsweise.  

f) f) In der Sitzung vom 30.01.2009 waren Schwerpunktthemen: Zuordnung der 
Agrargemeinschaften zu den einzelnen Kategorien, Diskussionen und Feststellungen, 
Übereinkommen,  Substanzwert am Beispiel Tirol und weitere Vorgangsweise.  

g) In der Sitzung vom 16.02.2009 (im Beisein der zuständigen Landesräte) wurden die 
Schwerpunktthemen Zwischenberichte, Auslegungen § 46 Flurverfassungsgesetz, 
Details zu den Kategorisierungen und Vorbereitung der Informationsveranstaltung mit 
den Gemeinden behandelt. 

h) In der Sitzung vom 20.02.2009 waren Schwerpunktthemen: Fragen und Antworten zu 
den Substanzwerten so wie die Vorbereitung der Informationsveranstaltung am 
09.03.2009. 

i) Bei der Informationsveranstaltung am 09.03.2009 im Landhaus in Bregenz wurden die 
betroffenen Gemeinden und Agrargemeinschaften im Beisein der zuständigen 
Landesräte umfassend über die Zwischenergebnisse der Arbeitsgruppe und die dort 
behandelten Rechtsfragen informiert. 

j) In der Sitzung am 30.03.2009 waren Schwerpunktthemen: Antworten zu den Fragen 
der Informationsveranstaltung am 09.03.2009 sowie die Merkmale der Kategorien 
bzw. Fallgruppen. 
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k) In der Sitzung am 06.05.2009 waren Schwerpunktthemen: Hausaufgaben der Sitzung 
vom 30.03.2009, Zuordnung der Agrargemeinschaften zu den entsprechenden 
Kategorien, Sonderfälle, Kommunikation und weiteres Vorgehen sowie 
Substanzwerte. 

l) In der Sitzung vom 25.05.2009 waren Schwerpunktthemen: Hausaufgaben vom 
06.05.2009, Substanzwerte und Lösungsbeispiele Tirol. 

m) In der Sitzung am 15.06.2009 waren Schwerpunktthemen: Diskussion über die 
Information der politischen Entscheidungsträger, Substanzwerte, Stichtagsregelung 
und Vorgehen bei Einzelberatungen. 

n) In der Sitzung am 26.06.2009 waren Schwerpunktthemen: Diskussion Substanzwerte, 
Stichtagsregelung und Planung der Sitzung am 14.07.2009. 

o) In der Sitzung am 14.07.2009 (im Beisein der zuständigen Landesräte) waren 
Schwerpunktthemen: Substanzwerte – Jagd, Rückabwicklung, offene 
Diskussionspunkte, weiteres Vorgehen und Beratungsteams. 

 
7. Wer war Mitglied dieser Arbeitsgruppe? 

 
Laut Auskunft der Abteilung Landwirtschaft und ländlicher Raum im Amt der 
Landesregierung waren Mitglieder der Arbeitsgruppe: 
Vertreter des Vorarlberger Gemeindeverbandes, der Landwirtschaftskammer, der 
Abteilung Gesetzgebung, der Abteilung Landwirtschaft sowie der Abteilung Forstwesen 
im Amt der Landesregierung, der Agrarbezirksbehörde Bregenz sowie Herr Dr. Peter 
Bußjäger vom Föderalismusinstitut. Die zuständigen damaligen Landesräte Ing. Erich 
Schwärzler und Mag. Sigi Stemer nahmen an drei Sitzungen teil. 
 

8. Welche Erkenntnisse wurden aus der Arbeitsgruppe abgeleitet? 
 
Laut Mitteilung der Abteilung Landwirtschaft und ländlicher Raum im Amt der 
Landesregierung wurden die im Blickfeld befindlichen Agrargemeinschaften anhand der 
ausgehobenen Regulierungsakten näher geprüft. Dabei wurde das Hauptaugenmerk 
darauf gerichtet, ob bei den Agrargemeinschaften eine Hauptteilung stattgefunden hat. 
Die Auswertung der Unterlagen ergab Unterschiede zwischen den Agrargemeinschaften, 
sodass es notwendig war, verschiedene Kategorien zu bilden. 
 
Die Kategorien wurden folgendermaßen definiert: 
● Kategorie „erledigt“ und „eher erledigt“: 

Unter „erledigt“ wurde verstanden, dass eine (Haupt)Teilung durchgeführt worden ist 
und ehemalige Gemeindegutsliegenschaften ins unbelastete Eigentum der Gemeinde 
übertragen worden sind; es hatte eine nachvollziehbare 
Vermögensauseinandersetzung gegeben; Gemeindegut wurde somit aufgehoben. 
In einzelnen Fällen wurde nicht ausdrücklich von einer (Haupt)Teilung gesprochen; im 
jeweiligen Bescheid bzw. Übereinkommen waren aber teilweise konkrete Hinweise 
enthalten, die auf eine (endgültige) Vermögensauseinandersetzung (Teilung) 
hindeuteten (Kategorie „eher erledigt“). 

● Kategorie „offen“ und „eher offen“: 
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Es gab in einigen Fällen keinerlei Anhaltspunkte für eine 
Vermögensauseinandersetzung (Teilung), sondern es hat allenfalls eine Regulierung 
stattgefunden (Kategorie „offen“). 
In anderen Fällen waren die Hinweise auf eine (endgültige) 
Vermögensauseinandersetzung (Teilung) weniger eindeutig (Kategorie „eher offen“). 

 
Die einzelnen Agrargemeinschaften wurden von der eingesetzten Arbeitsgruppe den 
einzelnen Kategorien zugeordnet. Jene Agrargemeinschaften, bei denen eine 
Hauptteilung offenkundig stattgefunden hat, wurden von der Arbeitsgruppe als 
„erledigt“ eingestuft. Die anderen Agrargemeinschaften hat in späterer Folge die 
Agrarbezirksbehörde Bregenz einer näheren Prüfung unterzogen. Es wurden Verfahren 
eingeleitet, in denen eine vermögensrechtliche Auseinandersetzung (Hauptteilung) mit 
Bescheid festgestellt werden konnte. In weiteren Fällen wurden Übereinkommen 
zwischen der Gemeinde und der betreffenden Agrargemeinschaft erarbeitet, die dann 
aufsichtsbehördlich genehmigt werden konnten. Alle diese Bescheide blieben 
unbeanstandet und sind in Rechtskraft erwachsen. 
Einige wenige kleinere Agrargemeinschaften, die damals noch als „eher offen“ zu 
qualifizieren waren, und die jeweilige Gemeinde wurden von der Behörde angeschrieben 
und ersucht, mitzuteilen, ob bereits ein Übereinkommen über die vermögensrechtliche 
Auseinandersetzung gefunden werden konnte. Bei diesen bestand sowohl auf Seiten der 
jeweils betroffenen Gemeinde als auch auf Seiten der Agrargemeinschaft der Wunsch, 
die bisherigen Verhältnisse beizubehalten. Somit ergibt sich, dass alle von der 
Arbeitsgruppe damals noch als „offen“ bezeichneten Agrargemeinschaften im Sinne der 
Kategorisierung als erledigt angesehen werden können. Bei allen Agrargemeinschaften 
trat mit der jeweiligen Gemeinde und Agrargemeinschaft eine Einigung ein. Daraus ergibt 
sich aus rechtlicher Sicht kein Bedarf für eine zusätzliche gesetzliche Regelung. 
 

9. Gab es einen Endbericht dieser Arbeitsgruppe, oder andere Dokumente, die die 
Erkenntnisse abschließend zusammenfassen? 
a. Wenn ja, bitte um Zusendung! 
b. Wenn ja, wurde dieser veröffentlicht bzw. öffentlich behandelt? Wann ja, wann und 

wo? 
c. Wenn ja, inwiefern wurde sichergestellt, dass die Gemeinden und Agrar-

gemeinschaften im Sinne dieses Endberichtes das Urteil des VfGH umgesetzt haben? 
(Bitte um Ausführung für jede einzelne Agrargemeinschaft) 

d. Wenn nein, weshalb nicht? 
 
Laut Information der Abteilung Landwirtschaft und ländlicher Raum im Amt der 
Landesregierung hat die Agrarbezirksbehörde Bregenz die Ergebnisse der Arbeitsgruppe 
der jeweiligen Gemeinde und der jeweiligen Agrargemeinschaft mit Schreiben vom 
30.07.2009 mitgeteilt. Alle Ergebnisse sind auch in den Protokollen zu den einzelnen 
Sitzungen der eingesetzten Arbeitsgruppe ersichtlich. Diese Protokolle liegen bei der 
Abteilung Landwirtschaft und ländlicher Raum im Amt der Landesregierung auf und 
können von den Parteien des Verfahrens eingesehen werden. 
Wie in der Antwort zu den Fragen 8. und 10. ausgeführt, ist bei allen 
Agrargemeinschaften mit der jeweiligen Gemeinde und jeweiligen Agrargemeinschaft ein 
Konsens gefunden worden. 
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10. Wieso wurde in Vorarlberg keine gesetzliche Änderung vorgenommen, um dem VfGH-

Urteil zu entsprechen? 
 
Laut Auskunft der Abteilung Landwirtschaft und ländlicher Raum im Amt der 
Landesregierung ist diesbezüglich auf die Antwort zur Frage 8. zu verweisen. 
Zudem hat die Prüfung der Agrargemeinschaften durch die Arbeitsgruppe ergeben, dass 
bei den wenigen Agrargemeinschaften ohne Hauptteilung keine nennenswerten 
Substanzerlöse erzielt werden. Diese Agrargemeinschaften können nur bestehen, weil 
die Mitglieder einen hohen, größtenteils unentgeltlichen Beitrag für die 
Substanzerhaltung leisten. Aufgrund dieser Tatsache muss davon ausgegangen werden, 
dass die Aufwendungen für die Gemeinde hier nur höher sein können als mögliche 
Substanzerlöse. 
 

11. Wurde der Petition „Erlassung eines Gesetzes für Gemeindegut mit Nutzungsrechten“ 
(28.01.05) bisher in irgendeiner Weise entsprochen? 
a. Wenn ja, wie? 
b. Wenn nein, weshalb nicht? 
 
Laut Mitteilung der Abteilung Landwirtschaft und ländlicher Raum im Amt der 
Landesregierung ist diesbezüglich auf die Antworten zu den Fragen 8. und 10. sowie die 
angeschlossene Beantwortung der gegenständlichen Petition vom 18.01.2012 (Anlage 2) 
zu verweisen. 
 

12. Welche Erkenntnisse wurden von Seiten der Landesregierung im Rahmen des 
Tagesordnungspunktes 7 der Sitzung des Landwirtschaftlichen Ausschusses vom 
2.11.2011 vorgebracht? 
 
Die vom damaligen Agrarlandesrat Ing. Erich Schwärzler sowie den Vertretern der 
Fachabteilungen im Amt der Landesregierung als Auskunftspersonen vorgebrachten 
Erkenntnisse dürften der Niederschrift des Landwirtschaftlichen Ausschusses vom 
02.11.2011 zu entnehmen sein. Da ich zum damaligen Zeitpunkt nicht Mitglied des 
Landwirtschaftsausschusses war und mir in der jetzigen Funktion als 
Landwirtschaftslandesrat ein Zugriff auf diese Niederschrift nicht zusteht, kann ich diese 
nicht übermitteln. 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
Landesrat Christian Gantner 
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